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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1993

Norm

StGB §32 Abs2

StGB §33

Rechtssatz

Ob im Falle der Verurteilung eines hohen Richters in leitender Position allein wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt als

erschwerend gewertet werden dürfte, daß dadurch das Ansehen der Justiz bzw des Richterstandes in der Öffentlichkeit

geschädigt wurde, kann dahingestellt bleiben, weil dieser Erschwerungsgrund dem Angeklagten jedenfalls im

Zusammenhang mit den von ihm abgelegten Falschaussagen zur Last fällt.
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